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zum Umweltschutz, insbesondere zur Gefahren- und Sicherheitskommunikation in 
diesen drei Bereichen, ab und erklären sie ihnen. 

2 Diese Vorschriften und Empfehlungen werden an allen Lernorten vermittelt und in 
den Qualifikationsverfahren berücksichtigt. 

3 Die berufsspezifischen Aspekte für eine nachhaltige Entwicklung werden an allen 
Lernorten vermittelt.  

4 In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 ArGV 5 und gemäss den Vorgaben nach 
Artikel 4a Absatz 1 ArGV 5 können die Lernenden entsprechend ihrem Ausbildungs-
stand für die in Anhang 2 zum Bildungsplan aufgeführten Arbeiten herangezogen 
werden. 

5 Voraussetzung für einen Einsatz nach Absatz 4 ist, dass die Lernenden entsprechend 
den erhöhten Gefährdungen ausgebildet, angeleitet und überwacht werden; diese be-
sonderen Vorkehrungen werden in Anhang 2 zum Bildungsplan als begleitende Mass-
nahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes festgelegt.  
4. Abschnitt:  
Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten 
und Unterrichtssprache 

Art. 6 Bildung in beruflicher Praxis  

Die Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb umfasst über die ganze Dauer der beruf-
lichen Grundbildung im Durchschnitt 3 ¾ Tage pro Woche.  

Art. 7 Berufsfachschule 

1 Der obligatorische Unterricht an der Berufsfachschule umfasst 1680 Lektionen. 
Diese teilen sich gemäss nachfolgender Tabelle auf:   
Unterricht 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr 4. Lehrjahr Total 

a. Berufskenntnisse       
– Organisieren der Installations-

arbeiten  
Einbauen von Elektroinstallationen 
im Rohbau  
Installieren von Elektroanlagen 220 200 40 40 500 

– Installieren von Gebäudetechnik 100 120 40 40 300 
– Erbringen von Dienstleistungen  

Abschliessen der Elektroinstalla-
tion – – 120 120 240 

Total Berufskenntnisse 320 320 200 200 1040 

b. Allgemeinbildung 120 120 120 120 480 

c. Sport 40 40 40 40 160 

Total Lektionen 480 480 360 360 1680  
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2 Bei der Anzahl Lektionen sind geringfügige Verschiebungen zwischen den Lehrjah-
ren innerhalb des gleichen Handlungskompetenzbereichs in Absprache mit den zu-
ständigen kantonalen Behörden und den zuständigen Organisationen der Arbeitswelt 
möglich. Das Erreichen der vorgegebenen Bildungsziele muss in jedem Fall gewähr-
leistet sein. 

3 Für den allgemeinbildenden Unterricht gilt die Verordnung des SBFI vom 9. April 
20254 über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grund-
bildung. 

4 Unterrichtssprache ist die Landessprache des Schulorts in ihrer Standardform. Die 
Kantone können neben dieser Unterrichtssprache andere Unterrichtssprachen zulas-
sen. 

5 Zweisprachiger Unterricht in der Landessprache des Schulorts und in einer weiteren 
Landessprache oder in Englisch ist empfohlen. 

Art. 8 Überbetriebliche Kurse 

1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen 48 Tage zu 8 Stunden. 

2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 4 Kurse aufgeteilt:   
Lehrjahr Kurse Kursbeschreibung/Handlungskompetenzbereiche Anzahl Tage 

1 1 Grundlagenkurs: 

Organisieren der Installationsarbeiten 

Einbauen von Elektroinstallationen im Rohbau 

Installieren von Elektroanlagen  

Abschliessen der Elektroinstallation 

12 

2 2 Vertiefungskurs I: 

Organisieren der Installationsarbeiten 

Einbauen von Elektroinstallationen im Rohbau  

Installieren von Elektroanlagen 

Installieren von Gebäudetechnik 

Erbringen von Dienstleistungen 

Abschliessen der Elektroinstallation 

12 

3 3 Vertiefungskurs II: 

Organisieren der Installationsarbeiten  

Einbauen von Elektroinstallationen im Rohbau  

Installieren von Elektroanlagen  

Installieren von Gebäudetechnik  

Erbringen von Dienstleistungen  

Abschliessen der Elektroinstallation 

12 

  

4 SR 412.101.241 



Berufsbildung 

6 / 14 

412.101.220.45 

Lehrjahr Kurse Kursbeschreibung/Handlungskompetenzbereiche Anzahl Tage 

4 4 Abschlusskurs: 

Organisieren der Installationsarbeiten  

Einbauen von Elektroinstallationen im Rohbau  

Installieren von Elektroanlagen  

Installieren von Gebäudetechnik  

Erbringen von Dienstleistungen  

Abschliessen der Elektroinstallation 

12 

Total 48  
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung dürfen keine überbetrieblichen 
Kurse stattfinden.  
5. Abschnitt: Bildungsplan 

Art. 9 

1 Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung liegt ein Bildungsplan5 der zuständigen 
Organisation der Arbeitswelt vor. 

2 Der Bildungsplan hat folgenden Inhalt: 

a. Er enthält das Qualifikationsprofil; dieses besteht aus: 

1. dem Berufsbild; 

2. der Übersicht über die Handlungskompetenzbereiche und die Hand-
lungskompetenzen; 

3. dem Anforderungsniveau des Berufs. 

b. Er führt die Inhalte der Grundbildung sowie die Bestimmungen zur Arbeits-
sicherheit, zum Gesundheitsschutz und zum Umweltschutz aus.  

c. Er bestimmt, an welchen Lernorten welche Handlungskompetenzen vermittelt 
und gelernt werden. 

3 Dem Bildungsplan angefügt ist das Verzeichnis der Instrumente zur Sicherstellung 
und Umsetzung der beruflichen Grundbildung sowie zur Förderung von deren Quali-
tät mit Angabe der Bezugsquelle.  
  

5 Der Bildungsplan vom 30. Juni 2025 ist zu finden auf der Website des SBFI 
über das Berufsverzeichnis unter www.bvz.admin.ch > Berufe A–Z. 


